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1 Allgemeines 
Durch eine Insolvenz und ein damit einhergehendes In-

solvenzverfahren sollen alle Gläubiger gemeinsam und 

gleichmäßig befriedigt werden. Dies erfolgt in einem 

gesetzlich geordneten Gesamtvollstreckungsverfahren 

unter der Leitung des Insolvenzverwalters und unter 

Aufsicht des Insolvenzgerichts. Der Vorteil des Insol-

venzverfahrens liegt darin, dass einzelne Zwangsvoll-

streckungsmaßnahmen der Gläubiger ausgeschlossen 

sind, während das Verfahren andauert. 

Dieses Merkblatt erklärt die Grundzüge eines Insol-

venzverfahrens und konzentriert sich insbesondere auf 

die Aspekte einer Insolvenz, die aus steuerlicher Sicht 

besonders bedeutsam sind. 

2 Insolvenzgründe und -antrag 
Sowohl der Schuldner als auch der Gläubiger kön-

nen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantra-

gen, wenn einer der beiden folgenden Eröffnungsgrün-

de vorliegt: 

 Zahlungsunfähigkeit oder 

 Überschuldung (bei juristischen Personen). 

Darüber hinaus hat der Schuldner die Möglichkeit, ei-

nen Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsun-

fähigkeit zu stellen. 

2.1 Zahlungsunfähigkeit 

Zahlungsunfähigkeit liegt dann vor, wenn der Schuldner 

nicht mehr in der Lage ist, die fälligen Zahlungsver-

pflichtungen zu erfüllen. Dies ist in der Regel der Fall, 

wenn der Schuldner die Zahlungen nach außen hin klar 

erkennbar eingestellt hat. Eine drohende Zahlungsun-

fähigkeit kann dann angenommen werden, wenn der 

Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, 

die bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt 

der Fälligkeit zu erfüllen. 

Wie lässt sich eine Zahlungsunfähigkeit feststellen? 

Maßgeblich sind zunächst die ernstlich eingeforderten 

Geldschulden, also die die fälligen Verbindlichkeiten. 

Hinweis 

Eine Verbindlichkeit ist dann fällig, wenn der Gläubiger die 

Zahlung fordern kann und der Schuldner sie erfüllen muss. 

Nach dem Gesetz kann der Schuldner grundsätzlich sofort 

die Zahlung verlangen, wenn er seinerseits seine Leistung 

bereits erbracht hat. Diese Rechtslage kann aber durch ei-

ne vertragliche Vereinbarung modifiziert werden. Nur wenn 

keine besonderen vertraglichen Regelungen bestehen, gilt 

die vorgenannte allgemeingesetzliche Regelung. Es existie-

ren auch öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten, deren 

Fälligkeit sich nach spezifischen Gesetzen bestimmt. 

Diese Verbindlichkeiten sind zu den gesetzlich normierten 

Stichtagen fällig; eine hiervon abweichende Regelung ist 

nicht möglich. 

Darüber hinaus muss ein wesentlicher Teil der Ver-

bindlichkeiten fällig sein. Das ist dann der Fall, wenn ei-

ne nicht zu beseitigende Liquiditätslücke von mehr als 

10 % der fälligen Verbindlichkeiten besteht, die nicht 

durch liquide Mittel abgedeckt werden kann. Beträgt die 

Liquiditätslücke 10 % oder mehr, ist in der Regel von 

einer Zahlungsunfähigkeit auszugehen – sofern nicht 

davon ausgegangen werden kann, dass diese Lücke 

bald ganz oder fast vollständig geschlossen wird und es 

den Gläubigern zugemutet werden kann, auf ihre For-

derungen zu warten. 

Ob tatsächlich eine (drohende) Zahlungsunfähigkeit 

vorliegt oder lediglich eine Zahlungsstockung, ist auch 

davon abhängig, innerhalb welchen Zeitraums die Zah-

lungsfähigkeit wiederhergestellt ist. Passiert dies nicht 

innerhalb von drei Wochen, ist von einer Zahlungsun-

fähigkeit auszugehen. Denn einen Zeitraum von drei 

Wochen benötigt gewöhnlich eine kreditwürdige Per-

son, um sich die erforderlichen Mittel, beispielsweise 

bei einem Kreditinstitut, zu verschaffen. 

Ob Zahlungsunfähigkeit gegeben ist oder droht, muss 

durch Erstellung eines sogenannten Liquidationssta-

tus ermittelt werden. Darin sind alle Verbindlichkeiten, 

sortiert nach Fälligkeit, aufzuführen und den zu erwar-

tenden Zahlungseingängen gegenüberzustellen. Durch 

diese Gegenüberstellung wird sichtbar, wie es um die 

Liquidität des Unternehmens zu einem bestimmten 

Stichtag bestellt ist. Vor diesem Hintergrund ist der Li-

quiditätsstatus auch ein Instrument zur Früherkennung 

einer bislang nicht erkannten Krise. 

2.2 Überschuldung 

Die Überschuldung ist ein besonderer Insolvenzgrund 

für juristische Personen (GmbH, AG) und Gesellschaf-

ten, die keine natürliche Person als haftenden Gesell-

schafter haben (wie z.B. die GmbH & Co. KG, Limited). 

Überschuldung liegt dann vor, wenn das Vermögen 

des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten 

nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Un-

ternehmens ist nach den Umständen überwiegend 

wahrscheinlich. Es liegt bereits keine Überschuldung 

vor, wenn eine positive Fortführungsprognose besteht. 

Somit können rechnerisch überschuldete Unternehmen 

der Insolvenzantragspflicht entgehen, sofern sie eine 

positive Fortführungsprognose aufstellen können. 

Eine Prüfung des Überschuldungsstatus erfolgt in zwei 

Stufen: 

Zunächst ist die Überschuldung im eigentlichen Sin-

ne zu prüfen. Nach den Vorschriften der Insolvenzord-

nung erfordert dies eine Vergleichsrechnung zwischen 

dem Vermögen und den bestehenden Verbindlichkei-

ten, wobei das Vermögen mit seinen wahren Werten 

angesetzt werden muss. Handelsrechtliche Bewer-

tungskriterien (z.B., dass die Bewertung maximal mit 
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den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten erfolgen darf) gelten hier nicht. Es können vielmehr 

sämtliche stillen Reserven aufgelöst und selbstgeschaf-

fene immaterielle Vermögensgegenstände mit ihren 

wahren Werten angesetzt werden. 

Soweit davon auszugehen ist, dass das Unternehmen 

fortgeführt wird, werden im Überschuldungsstatus die 

Fortführungswerte angesetzt. Es ist davon auszuge-

hen, dass ein Ansatz mit Einzelveräußerungserlösen, 

mindestens aber den höchstzulässigen handelsrechtli-

chen Werten unter Fortführungsgesichtspunkten 

(„Going Concern“) zu erfolgen hat. Ein nicht bilanzierter, 

selbstgeschaffener Geschäfts- oder Firmenwert kann 

für fortzuführende Unternehmensteile jedoch nicht an-

gesetzt werden. Verbindlichkeiten werden im Über-

schuldungsstatus grundsätzlich mit ihrem Rückzah-

lungsbetrag angesetzt. 

Wird im ersten Schritt eine Überschuldung festgestellt, 

muss in einem zweiten Schritt durch eine Fortfüh-

rungsprognose festgestellt werden, ob das Unterneh-

men fortgeführt werden kann. Entscheidend ist, ob die 

Fortführung des Unternehmens nach den Umständen 

des Einzelfalls überwiegend wahrscheinlich ist oder 

nicht. Die Fortführungsprognose hat in der Praxis ein 

sehr hohes Gewicht, denn allein bei einer positiven 

Fortführungsprognose liegt nach der derzeitigen 

Rechtslage keine Überschuldung vor. 

Die Anforderungen an eine Fortführungsprognose sind 

zwar gesetzlich nicht fixiert, jedoch setzt eine positive 

Fortführungsprognose voraus, dass 

 einerseits ein Fortführungswillen und 

 andererseits eine objektivierbare Fortführbarkeit 

(das betrifft insbesondere die Überlebensfähigkeit 

des Unternehmens) 

besteht. Der Bundesgerichtshof (BGH) fordert, dass die 

Finanzkraft der Gesellschaft mittelfristig zur Fortführung 

des Unternehmens ausreichen sollte. Das bedeutet, 

dass es nicht ausreicht, wenn der Schuldner oder seine 

Organe das Unternehmen fortführen wollen. Vielmehr 

muss die Überlebensfähigkeit des Unternehmens 

grundsätzlich aus einem aussagekräftigen Unterneh-

menskonzept (sogenannter Ertrags- und Finanzplan) 

hergeleitet werden. 

Hinweis 

Die Fortbestehensprognose ist ein qualitativ wertendes 

Gesamturteil über die Überlebensfähigkeit des Unterneh-

mens im Planungszeitraum. Sie leitet sich daher aus dem 

Unternehmenskonzept und der Finanzplanung ab. 

Die Rechtsprechung verlangt „begründete Anhaltspunk-

te“, die die positive Fortbestehensprognose rechtferti-

gen. Dabei ist dem Geschäftsführer ein gewisser Beur-

teilungsspielraum zuzubilligen. Wenn sich aus einer 

ordnungsmäßigen mittelfristigen Unternehmensplanung 

ergibt, dass die Gesellschaft positive Ertragsaussichten 

hat, ist auch eine positive Fortbestehensprognose 

berechtigt. Die zu erwartende Ertragsfähigkeit des Un-

ternehmens ist ein wichtiger Faktor für die Zahlungsfä-

higkeit. Die Finanzplanung muss so beschaffen sein, 

dass sie als Grundlage einer Beurteilung der Kreditwür-

digkeit der GmbH ausreicht. Aus dem zu erstellenden 

Finanzplan muss plausibel hervorgehen, dass das fi-

nanzielle Gleichgewicht im Prognosezeitraum voraus-

sichtlich gewahrt bleibt, so dass alle in dieser Zeit fälli-

gen Verbindlichkeiten erfüllt werden können. 

2.3 Insolvenzantrag 

Liegt ein Insolvenzgrund vor, können Gläubiger und 

Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens be-

antragen. Allerdings stellt sich für einen Privatgläubiger 

folgendes Problem: Er muss einen Zivilprozess anstre-

ben. In diesem muss er darlegen und beweisen, dass 

ein Insolvenzgrund vorliegt und dass er ein rechtliches 

Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

hat. 

Hinweis 

Im Zivilprozess ist der Privatgläubiger vorleistungspflich-

tig hinsichtlich der Kosten des Rechtsstreits. Das betrifft 

nicht nur seine eigenen Anwaltskosten, sondern auch die 

Kosten des Gerichts und etwaiger vom Gericht bestellter 

Gutachter. Gewinnt er den Prozess und wird das Insol-

venzverfahren eröffnet, steht ihm aus dem Prozess zwar 

ein Kostenerstattungsanspruch gegen den unterlegenen 

Schuldner zu. Allerdings ist dieser in der Regel nicht wert-

haltig, denn der Gläubiger hat schließlich im Prozess be-

wiesen, dass (drohende) Zahlungsunfähigkeit oder Über-

schuldung gegeben ist. 

Folglich muss im Vorfeld eines Insolvenzantrags stets be-

rücksichtigt werden, dass ein solcher Prozess sehr kost-

spielig werden kann und die Kosten dieses Rechtsstreits 

vom Insolvenzschuldner in der Regel nicht erstattet wer-

den. 

Behörden tragen dieses Risiko nicht. Sie brauchen im Vor-

feld eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

keinen Prozess zu führen, um dieses Insolvenzverfahren 

erst in Gang zu bringen. 

Bei juristischen Personen und Gesellschaften, die keine 

natürliche Person als haftenden Gesellschafter haben, 

muss das zur Vertretung berufene Organ ohne schuld-

haftes Zögern, spätestens innerhalb von drei Wo-

chen nach Eintritt der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung einen Insolvenzantrag stellen. 

Andernfalls droht eine Geld- oder sogar eine Freiheits-

strafe, die bei vorsätzlichem Handeln bis zu drei Jahre 

betragen kann. Wichtig ist zudem, dass bei Führungs-

losigkeit der Gesellschaft, also wenn das zur Vertretung 

berufene Organ sein Amt niedergelegt hat, auch andere 

Personen zur Antragstellung verpflichtet sind. Dies be-
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trifft beispielsweise die Gesellschafter einer GmbH oder 

die Mitglieder des Aufsichtsrats einer AG oder einer 

Genossenschaft. 

3 Wie kann man die Insolvenz 
vermeiden? 

3.1 Rangrücktritt 

Um eine Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden, 

können Gesellschafter über eine sogenannte Rang-

rücktrittserklärung auf die Befriedigung ihrer Forde-

rungen verzichten. 

Bei einem Rangrücktritt erklärt der Gläubiger, erst nach 

Befriedigung anderer Gläubiger selbst bedient wer-

den zu wollen. Er räumt damit den anderen Gläubigern 

den Vorrang ein. Kommt es zu einer Zwangsvollstre-

ckung in das gesamte Vermögen des Schuldners, kann 

es passieren, dass der Schuldner, der einen Rangrück-

tritt erklärt hat, nicht mehr vollständig befriedigt wird. 

Unter Umständen geht er sogar leer aus. Dabei wird 

zwischen einfachem und qualifiziertem Rangrücktritt 

unterschieden. Im Gegensatz zum einfachen Rangrück-

tritt tritt die Forderung beim qualifizierten Rangrücktritt 

nicht nur hinter die Forderungen aller übrigen Gläubiger 

zurück, sondern sie darf auch nur aus dem laufenden 

Jahres- und Liquidationsüberschuss bedient werden. 

Wird ein solcher qualifizierter Rangrücktritt ausgespro-

chen, werden die im Rang zurücktretenden Forde-

rungen bei der Prüfung des Überschuldungsstatus 

nicht berücksichtigt, sie bleiben also außer Betracht. 

Der Rangrücktritt beeinflusst jedoch nicht den Bestand 

der Forderung als solche oder deren Fälligkeit. Er ge-

währt dem Schuldner lediglich ein Leistungsverweige-

rungsrecht. Die Leistung kann verweigert werden, so-

lange bevorrechtigte Forderungen bestehen bzw. so-

lange kein ausreichendes freies Vermögen für die Be-

friedigung vorhanden ist. Es bietet sich an, folgende 

Formulierung zu verwenden: 

Formulierungsbeispiel 

Der Gläubiger tritt hiermit mit seinem Anspruch auf Tilgung 

und Verzinsung des bezeichneten Darlehens gem. § 19 

Abs. 2 Satz 3 InsO im Rang hinter sämtliche Forderungen 

anderer Gläubiger in der Weise zurück, dass Tilgung und 

Verzinsung des Darlehens nur nachrangig nach allen ande-

ren Gläubigern im Rang des § 39 Abs. 1 Nr. 1–5 InsO, also 

im Rang des § 39 Abs. 2 InsO, und erst nach Beendigung 

einer Krise aus einem etwaigen künftigen Bilanzgewinn, 

aus einem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus 

sonstigem freien Vermögen, das nach Befriedigung aller 

übrigen Gesellschaftsgläubiger (außer anderen Rangrück-

trittsgläubigern) verbleibt, verlangt werden kann. Ein Ver-

zicht auf die Forderung wird nicht vereinbart. 
 

Hinweis 

Insbesondere aufgrund der steuerlichen Folgen müssen 

Sie auf eine präzise Formulierung des Rangrücktritts ach-

ten. Denn nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs kann 

mangels (vorübergehender) wirtschaftlicher Belastung des 

Schuldners eine Passivierung von Verbindlichkeiten, bei 

denen ein qualifizierter Rangrücktritt erklärt worden war, 

ausgeschlossen sein. Dies würde dann dazu führen, dass 

die Verbindlichkeit mangels wirtschaftlicher Belastung bis 

auf weiteres auszubuchen und ein außerordentlicher Ertrag 

zu versteuern ist. 

Das Formulierungsbeispiel fällt nicht unter diese Recht-

sprechung. Denn hier ist auch die Möglichkeit der Zahlung 

aus sonstigem freien Vermögen vorgesehen. In diesen Fäl-

len ist die Verbindlichkeit auch weiterhin zu passivieren. 

Ist keine Tilgung aus dem sonstigen freien Vermögen vor-

gesehen, muss die Verbindlichkeit gewinnerhöhend aufge-

löst werden. Der Rangrücktritt ist somit im Ergebnis für den 

Schuldner steuertechnisch folgenlos. 

Auf Ebene des Gläubigers ist dieser Rangrücktritt 

ebenfalls grundsätzlich erfolgsneutral. Erfolgt der 

Rangrücktritt in einer Krisensituation und ist die zugrun-

deliegende Forderung des Gläubigers in einem Be-

triebsvermögen bilanziert, kommt eine Teilwertab-

schreibung wegen dauernder Wertminderung in Be-

tracht. 

Da der BGH den qualifizierten Rangrücktritt als Vertrag 

zugunsten Dritter einordnet, müssen sich die Parteien 

schon vor Abschluss einer solchen Vereinbarung dar-

über im Klaren sein, dass sie eine einmal getroffene 

Vereinbarung nicht mehr ändern können. Eine Zu-

stimmung der übrigen Gläubiger dürfte vor dem Hinter-

grund eines dann drohenden Insolvenzverfahrens nicht 

zu erwarten sein. 

3.2 Verzicht (mit Besserungsschein) 

Neben dem Rangrücktritt ist der sogenannte Verzicht 

mit Besserungsschein eine weitere, ebenfalls geeig-

nete Möglichkeit, eine drohende Insolvenz abzuwenden 

– jedoch mit anderen rechtlichen Konsequenzen. 

Ein Forderungsverzicht wird zivilrechtlich als Erlassver-

trag eingeordnet, und zwar unabhängig davon, ob er 

mit Besserungsschein ausgesprochen wird oder nicht. 

Er ist in der Regel sofort wirksam, so dass die Verbind-

lichkeit sofort mit Wirksamkeit des Vertrags er-

lischt. Insoweit unterscheidet sich der Verzicht grund-

legend vom Rangrücktritt, bei dem die Verbindlichkeit 

nicht erlischt, sondern lediglich „im Hintergrund“ – hinter 

den Verbindlichkeiten gegenüber den anderen Gläubi-

gern – fortbesteht. 

Ein Forderungsverzicht führt dazu, dass die Verbind-

lichkeit im Zuge der Prüfung des insolvenzrechtlichen 

Überschuldungsstatus nicht berücksichtigt wird. Sie 



Merkblatt 

Insolvenz und Steuern Seite 5 von 7 

ist nicht mehr existent. Folglich ist sie auch unter steu-

erlichen Gesichtspunkten auszubuchen. Der Schuldner 

ist wirtschaftlich mit dieser Verbindlichkeit nicht mehr 

belastet, da sie zivilrechtlich erloschen ist. Damit wird 

ein außerordentlicher Ertrag realisiert, der – gegebe-

nenfalls nach Verrechnung von Verlustvorträgen – ver-

steuert werden muss. 

Der Besserungsschein ändert an diesem Umstand zu-

nächst nichts. Er stellt eine sogenannte auflösende 

Bedingung dar. Ein Rechtsgeschäft, das unter einer 

solchen auflösenden Bedingung vorgenommen wird, 

verliert seine Wirksamkeit (erst) mit dem Eintritt dieser 

Bedingung. In diesem Zeitpunkt tritt der frühere Rechts-

zustand automatisch wieder ein. 

Dies bedeutet, dass bei Eintritt der Bedingung die zu-

nächst erloschene Verbindlichkeit des Schuldners 

wieder auflebt. Vor diesem Hintergrund ist die genaue 

Definition der Bedingungen, unter denen die Forderung 

wieder auflebt, von erheblicher Bedeutung. Auch sollte 

klar geregelt sein, ob Zinsen weiterlaufen oder erst ab 

Wiederentstehung zu laufen beginnen sollen. 

Steuerlich kommt es infolge des Wiederauflebens der 

Verbindlichkeit dazu, dass diese erneut erfolgswirk-

sam einzubuchen ist. Es entsteht ein außerordentli-

cher Aufwand. 

Formulierungsbeispiel 

Mit sofortiger Wirkung verzichtet hiermit der Gläubiger auf 

die Rückzahlung des vorstehend bezeichneten Darlehens-

betrags einschließlich aufgelaufener rückständiger Zinsen. 

Der Erlass ist jedoch auflösend bedingt. Die Bedingung tritt 

jeweils zum Ende eines jeden Wirtschaftsjahres und in dem 

Umfang ein, wie nach der Handelsbilanz die Forderung des 

Gläubigers gegen den Schuldner wieder aufleben kann, 

ohne dass das satzungsmäßige Stammkapital im Sinne 

des § 30 GmbHG angegriffen wird. 
 

Hinweis 

Der Forderungsverzicht führt grundsätzlich zu einem au-

ßerordentlichen Ertrag auf Ebene des Schuldners. Im Ver-

hältnis zwischen Kapitalgesellschaft und Gesellschafter 

führt ein Verzicht auf einen noch werthaltigen Teil jedoch zu 

einer verdeckten Einlage und auf Ebene des Gesell-

schafters zu einem einlagebedingten Zufluss. 

Ein solcher Verzicht kann weitreichende Folgen haben, 

wie das folgende Beispiel zeigt: 

Beispiel 

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer verzichtet auf unverfall-

bare, bereits vollständig verdiente Pensionsansprüche, die 

aufgrund von bestehenden Rückdeckungsversicherungen 

voll werthaltig sind. 

Ein Verzicht führt hier zu einer verdeckten Einlage, das 

heißt, der Ertrag ist außerhalb der Gewinnermittlung zu re-

duzieren. Auf Ebene des Gesellschafters kommt es zu ei-

nem fiktiven einlagebedingten Lohnzufluss. Das hat zur 

Folge, dass die Gesellschaft Lohnsteuer einbehalten und 

abführen muss. Der Gesellschafter versteuert Arbeitslohn, 

obwohl ihm wirtschaftlich nichts zugeflossen ist, woraus er 

seine Steuern zahlen könnte. 

4 Einkommen- und Umsatzsteuer 
in der Insolvenz 

Die Vorschriften der Insolvenzordnung werden durch 

das Steuerrecht weder berührt noch eingeschränkt. Es 

gilt der Grundsatz „Insolvenzrecht geht vor Steuer-

recht“. Die steuerlichen Pflichten des Insolvenzschuld-

ners bleiben durch die Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens unberührt – der Unternehmer wird lediglich in sei-

nen Verwaltungs- und Verfügungsrechten beschränkt. 

Nach den Vorschriften der Insolvenzordnung geht durch 

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Recht des 

Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Ver-

mögen zu verwalten und über es zu verfügen, auf den 

Insolvenzverwalter über. 

4.1 Steuererklärungspflicht 

Aufgrund des Übergangs der Verwaltungs- und Verfü-

gungsrechte auf den Insolvenzverwalter hat dieser 

auch die steuerlichen Pflichten des Insolvenz-

schuldners zu erfüllen. Hierzu gehört auch die Abgabe 

von Steuererklärungen. Dabei muss jedoch zwischen 

den einzelnen insolvenzrechtlichen Verfahrensabschnit-

ten und Steuerarten unterschieden werden. 

4.1.1 Insolvenzeröffnungsverfahren 

Liegt dem Insolvenzgericht ein zulässiger Insolvenzan-

trag vor, wird in den meisten Fällen ein vorläufiger In-

solvenzverwalter (sogenannter „schwacher vorläufi-

ger Insolvenzverwalter“) eingesetzt. Das geschieht 

immer dann, wenn dem Schuldner vom Insolvenzge-

richt kein Verfügungsverbot über sein Vermögen aufer-

legt wird. Die Verfügungen des Insolvenzschuldners 

stehen unter dem Zustimmungsvorbehalt des schwa-

chen vorläufigen Insolvenzverwalters. Da dieser kein 

Vermögensverwalter ist, treffen ihn auch keine Steuer-

erklärungspflichten. Stattdessen muss der Insolvenz-

schuldner, wie üblich, seine Steuererklärungen unter-

schreiben und einreichen und die Steuerbescheide 

werden dem Insolvenzschuldner, nicht dem schwachen 

vorläufigen Insolvenzverwalter gegenüber bekanntge-

geben. Setzt das Insolvenzgericht jedoch einen „vor-

läufigen starken Insolvenzverwalter“ ein und belegt 

den Insolvenzschuldner schon vor der Insolvenzeröff-

nung mit einem allgemeinen Verfügungsverbot, wird der 

vorläufige starke Insolvenzverwalter zum Vermögens-

verwalter. In diesem Fall ist er auch für die Abgabe der 

Steuererklärungen zuständig und die Steuerbescheide 

werden ihm bekanntgegeben. 



Merkblatt 

Insolvenz und Steuern Seite 6 von 7 

4.1.2 Eröffnetes Insolvenzeröffnungsverfahren 

Der vom Insolvenzgericht im Insolvenzeröffnungsver-

fahren eingesetzte Insolvenzverwalter bzw. Treuhän-

der ist grundsätzlich auch Vermögensverwalter, und 

damit auch für die Abgabe der Steuererklärungen (Er-

stellung und Abgabe) verantwortlich. Das gilt auch, 

wenn sich die Steuererklärungen auf Zeiträume vor 

der Insolvenzeröffnung beziehen. Der Insolvenz-

schuldner bleibt allerdings dazu verpflichtet, dem Insol-

venzverwalter die für die Erstellung der Erklärungen 

benötigten Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen 

Unterlagen in geordneter Form vorzulegen. 

Hinweis 

Ein Verstoß gegen die steuerlichen Mitwirkungspflichten 

kann zur Versagung der Restschuldbefreiung führen. 

Befindet sich die Buchhaltung insolventer Schuldner in 

keinem geordneten bzw. vollständigen Zustand, hat der 

Insolvenzverwalter in der Regel keinen Überblick 

über die Unterlagen, und seine Steuererklärungen 

sind damit auch fehleranfällig. Dies kann dazu führen, 

dass das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen des 

Insolvenzschuldners schätzt – was nicht zu seinen 

Gunsten ausfällt – und die daraus resultierenden Steu-

erforderungen zur Insolvenztabelle anmeldet. Damit 

wird die Liste der Gläubiger nur länger. Daher sollten 

sich insbesondere Insolvenzschuldner um eine geord-

nete und vollständige Buchhaltung bemühen. 

Die steuerlichen Pflichten des Insolvenzverwalters rei-

chen nur so weit wie seine Vermögensverwaltung ins-

gesamt. Dies ist vor allem in den Fällen relevant, in de-

nen der Insolvenzverwalter eine selbständige Tätig-

keit des Insolvenzschuldners aus der Insolvenzmasse 

freigibt. In diesen Fällen geht die Verwaltungs- und 

Verfügungsbefugnis für die selbständige Tätigkeit wie-

der auf den Schuldner über. Daher ist dieser dann wie-

der selbst verpflichtet, die Steuererklärungen im Rah-

men der selbständigen Tätigkeit zu erstellen. 

4.1.3 Wohlverhaltensphase 

Mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens endet auch 

die Verwaltungsbefugnis des Insolvenzverwalters bzw. 

Treuhänders und die Wohlverhaltensphase beginnt. Al-

le steuerlichen Pflichten gehen damit auch wieder an 

den Insolvenzschuldner zurück. Das gilt auch für Er-

klärungszeiträume, die noch im oder vor dem eröffneten 

Insolvenzverfahren liegen. 

4.2 Einkommensteuer 

Der Insolvenzschuldner bleibt auch in der Insolvenz 

prinzipiell weiterhin steuerpflichtig. Insoweit muss er 

seine Einkünfte erklären. Ermittlungs-, Bemessungs- 

und Veranlagungszeitraum ist nach wie vor das Kalen-

derjahr. Eine Aufteilung auf Zeiträume vor und nach 

der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sehen weder 

die Insolvenzordnung noch das Steuergesetz vor. 

Bei der Ermittlung der Einkommensteuer werden alle 

Einkünfte des Steuerschuldners vor und in der Insol-

venz herangezogen. Das betrifft auch diejenigen Ein-

künfte, die durch den Insolvenzverwalter erzielt worden 

sind. Auch diese Gewinne werden dem Steuerpflichti-

gen also „zugerechnet“. Eine Aufteilung erfolgt nicht. 

Problematisch ist allerdings die Frage, in welcher Höhe 

die unter Berücksichtigung aller vorgenannten Einkünfte 

festgesetzte Einkommensteuerschuld 

 eine Insolvenzforderung ist, 

 eine Masseverbindlichkeit darstellt oder 

 sogar insolvenzfrei ist. 

Hier muss eine Aufteilung nach dem Verhältnis erfol-

gen, in dem die jeweiligen Einkommensteuerbeträge 

stehen, wenn man 

 für die Einkünfte vor der Eröffnung des Verfahrens, 

 für die Insolvenzmasse und 

 für das insolvenzfreie Vermögen des Schuldners 

eine gesonderte Steuerberechnung durchführen würde. 

Diese Aufteilung ist meist nur im Rahmen einer sachge-

rechten Schätzung möglich. 

Die Einkommensteuerschuld, die auf Gewinne bis zur 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens entfällt, ist als Insol-

venzforderung zur Insolvenztabelle anzumelden. Der 

Teil der Steuerschuld, der auf die wirtschaftliche Betäti-

gung des Insolvenzverwalters während des laufenden 

Insolvenzverfahrens entfällt, gehört zu den Massever-

bindlichkeiten und ist vorrangig aus der Masse zu be-

dienen. Die Steuerschuld, die auf in Eigenregie erwirt-

schaftete Gewinne entfällt, mindert unmittelbar den Be-

trag, den der Steuerpflichtige zur Erfüllung seiner Pflich-

ten im Rahmen seiner Wohlverhaltensphase an den In-

solvenzverwalter zu entrichten hat. 

Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen 

sollten möglichst direkt dem Vermögensteil, zu dem sie 

gehören, zugeordnet werden, beispielsweise unter 

Hinweis auf den Zeitpunkt der Zahlung. Hilfsweise kön-

nen auch sie zeitanteilig aufgeteilt werden. 

4.3 Umsatzsteuer 

Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstehen 

weder ein abgekürzter Besteuerungszeitraum noch un-

terschiedlich zu differenzierende Besteuerungsab-

schnitte. Wie auch bei der Einkommensteuer bleibt der 

Besteuerungszeitraum unverändert das Kalenderjahr. 

Die Umsatzsteuer ist eine Insolvenzforderung, wenn 

sie vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens begrün-

det wurde. 
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Für die Realisierung von Umsatzsteuerforderungen im 

Insolvenzverfahren seitens des Finanzamts ist ent-

scheidend, ob diese bereits zu den Insolvenzforde-

rungen oder noch zu den Masseverbindlichkeiten 

zählen. Umsatzsteuervoranmeldungen, die im Zeitraum 

zwischen Insolvenzantrag und Eröffnung der Insolvenz 

und Übernahme durch den Insolvenzverwalter ange-

meldet wurden, sind als Insolvenzforderungen anzuse-

hen. Nach Eröffnung der Insolvenz begründete Verbind-

lichkeiten stellen Masseverbindlichkeiten dar, die vor-

rangig aus der Masse zu bedienen sind. Die Umsatz-

steuerschuld aus in Eigenregie erwirtschafteten Umsät-

zen mindert ebenfalls den Betrag, den der Steuerpflich-

tige im Rahmen seiner Wohlverhaltensphase an den 

Insolvenzverwalter zu entrichten hat. 

Hinweis 

Eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit ver-

bundene Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit. 

Gemeint sind hiermit unter anderem auch Leistungen der 

Schuldnerberatung im außergerichtlichen Insolvenzverfah-

ren. 

5 Aufrechnung in der Insolvenz 
Während eines laufenden Insolvenzverfahrens versucht 

die Finanzbehörde meist, die zur Tabelle angemeldeten 

Steuerschulden durch Aufrechnung mit Erstattungsan-

sprüchen des Steuerpflichtigen zu bedienen. 

Grundsätzliche Voraussetzung für eine Aufrechnung ist, 

dass sich zwei gleichartige und fällige Forderungen un-

bedingt gegenüberstehen. Ist die Forderung nach Er-

öffnung des Insolvenzverfahrens entstanden, ist die 

Aufrechnung grundsätzlich ausgeschlossen. Ob eine 

Forderung vor oder nach Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens entstanden ist, richtet sich allein nach insol-

venzrechtlichen Gesichtspunkten. 

Hinweis 

Die Finanzbehörde kann ihre Steuerforderungen während 

der Wohlverhaltensphase im Restschuldbefreiungsverfah-

ren mit Steuererstattungsansprüchen des Insolvenzschuld-

ners aufrechnen. 

Die Restschuldbefreiung schließt sich an ein Insolvenz-

verfahren an. Auf Antrag des Schuldners wird dieser 

von der Pflicht zur Zahlung seiner Schulden befreit. Ihm 

soll damit die Möglichkeit eines Neuanfangs gegeben 

werden. Der Schuldner muss für einen bestimmten Zeit-

raum (sogenannte Wohlverhaltensphase: sechs Jahre 

ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens) sämtliche Ein-

nahmen, die seine Pfändungsfreigrenze übersteigen, 

an einen Treuhänder übertragen, der diese dann 

gleichmäßig an die Gläubiger verteilt. Nach Ablauf die-

ser Wohlverhaltensphase wird dem Schuldner Rest-

schuldbefreiung erteilt. 

Während der Wohlverhaltensphase dürfen Insolvenz-

gläubiger nicht gegen Forderungen aus Bezügen auf-

rechnen. Steuererstattungsansprüche gehören je-

doch nicht zu den besonders geschützten Forde-

rungen. Daher darf das Finanzamt gegen solche An-

sprüche aufrechnen, auch wenn dies zu einer vom Ge-

setzgeber nicht gewollten Privilegierung der Steuer-

behörden führt. 

Hinweis 

Bei einem Streit darüber, ob die Finanzverwaltung wirksam 

aufgerechnet hat und damit der ursprüngliche Steueran-

spruch erloschen ist, muss der Erlass eines Abrechnungs-

bescheids beantragt werden. Dieser ist dann mit dem Ein-

spruch, gegebenenfalls mit einer Klage anfechtbar. 

 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: Februar 2016 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-

Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 

Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 

individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 

 

 

 

 

 


